
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Interessenverband Mieterschutz e.V., Am Wehrhahn 2 a, 40211 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 935 89 0 – Fax: 0211 / 935 89 1 – Email: duesseldorf@iv-mieterschutz.de

____________________________   _____________________________   __________________
Vorname Name   Geburtsdatum

_____________________________________________ _______________________________
Strasse, Haus-Nr. PLZ, Ort

____________________________ _____________________________
Telefon privat Telefon geschäftlich

____________________________ _____________________________
Mobiltelefon E-Mail

Hiermit ermächtige ich den 

Interessenverband Mieterschutz e.V., Am Wehrhahn 2 a, 40211 Düsseldorf (Gläubiger ID DE35ZZZ00000488510), 
den von mir jährlich zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 49,50 bei Fälligkeit von meinem Konto 

Kontoinhaber: _________________________________________________________________

IBAN: _________________________________________________________________

BIC: _________________________________________________________________

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Interessenverband Mieterschutz e.V. 
auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Ich verpflichte mich, dem Verein die jeweils aktuelle Postanschrift und Telefonnummer umgehend mitzuteilen.
Mir ist bekannt, dass der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder speichert und diese entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen schützt.

Im Rahmen der Mitgliedschaft beraten wir Sie außergerichtlich in allen mietrechtlichen Angelegenheiten.

Auszug aus der Vereinssatzung: § 3 Abs. 3:

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod  des Mitgliedes. Der Austritt ist dem Verein schriftlich zu 
erklären und wird wirksam mit Zugang der Austrittserklärung beim Vorstand. Die Austrittserklärung kann erstmalig 
frühestens zum Ablauf des zweiten Mitgliedsjahres erfolgen. Die Austrittserklärung hat drei Monate vor Ablauf des 
Mitgliedsjahres zu erfolgen, ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes kann ein Mitglied durch Beschluss des Vorstandes oder des Beirates aus dem Interessenverband 
ausgeschlossen werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein den Zielen des Interessenverbandes 
zuwiderlaufendes oder sein Ansehen schädigendes Verhalten, weiter ein Verzug mit der Leistung des Jahresbeitrages 
von mehr als drei Monaten. Das Mitgliedsjahr beginnt mit dem Tage des Beitritts. Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden 
Mitgliedsjahres fällig.

________________________________ 
Ort, Datum

___________________________________ ____________________________________
Unterschrift des Antragsteller Unterschrift des Kontoinhaber,

soweit nicht mit dem Antragsteller identisch


